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Kein Zwang
zum Frauenstimmrecht
Auch nach dem Ja vom 14.Juni 1981 zum
Gleichberechtigungsartikel möchte es der
Bundesrat den Kantonen überlassen, ob sie
den Frauen die politische Gleichberechti-
gung auf kantonaler und kommunaler Ebene
einräumen wollen oder nicht. Im Einver-
ständnis mit dem Parlament sei bei der Aus-
arbeitung des Gegenvorschlages zur
Gleichberechtigungsinitiative darauf ver-
ziehtet worden, den geltenden Vorbehalt der
Verfassung über das Frauenstimmrecht
(Art. 4, Abs. 4) zu streichen, heisst es in der
Stellungnahme, mit der die Landesregierung
Ablehnung einer Motion von Nationalrätin
Françoise Vannay (SP) beantragt.

031/61 62 67
Der Bundesrat hat sich am 22. August 1979
bereit erklärt, das Postulat Hubacher vom
7. Juni 1979 entgegenzunehmen, das ihn er-
sucht, die Einrichtung einer Stabsstelle für
Frauenpolitik als neue Verwaltungsabteilung

l zu überprüfen. Verwaltungsinterne Abklä-
rungen haben ergeben, dass dies in näch-
ster Zukunft wegen des Personalstopps

i nicht möglich sein wird. Im Sinn eines ersten
Schrittes sollte jedoch beim Eidgenössi-
sehen Personalamt eine Stabsstelle für
Frauenfragen geschaffen werden, um den
Anliegen der Frauen in der Bundesverwal-
tung mehr Gewicht zu verleihen und auch ei-
ne «Signalwirkung» nach aussen zu erzie-
len. Mit Beschluss vom 10. September 1980
beauftragte der Bundesrat das Eidgenössi-
sehe Personalamt als Koordinationsstelle,
eine verantwortliche Mitarbeiterin für Frau-
enfragen im Bereich der Bundesverwaltung
zu bezeichnen. Mit diesem Aufgabenbereich

ist Ruth Gallo-Siegenthaler betraut worden,
die sich mit Frauenfragen bereits befasste.
Im Gegensatz zur Privatwirtschaft ist in der
Bundesverwaltung die rechtliche Gleichstel-
lung der Frauen auf dem Papier weitgehend
gewährleistet, und auch das im Zusammen-
hang mit der Initiative «Gleiche Rechte für
Mann und Frau» viel diskutierte Postulat
«gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» ist in
der Bundesverwaltung realisiert.
Es wird sich also bei der Arbeit der Stabsstel-
le für Frauenfragen mehr um ein Beseitigen
psychologischer Barrieren handeln, die der
faktischen Gleichstellung der Frauen entge-
genstehen. Vier konkrete Fragen stehen hier
im Vordergrund:
1. Es muss geprüft werden, mit welchen
Massnahmen bei Neueinstellungen und bei
Besetzung höher eingereihter Ämter bei glei-
chen Voraussetzungen vermehrt Frauen be-
rücksichtigt werden können, um die von kei-
ner Seite bestrittene Untervertretung der
Frauen in höheren Besoldungsklassen ab-
zubauen.
2. Die Bundesämter müssen motiviert wer-
den, mehr Teilzeitarbeitsplätze für alle Tätig-
keiten, die sich dafür eignen, vor allem auch
für qualifizierte Tätigkeiten, bereitzustellen.
3. Den Frauen muss der Zugang zur Weiter-
bildung und vor allem zur Führungsschulung
erleichtert werden. Wir denken hier aber
nicht an Sonderschulungsprogramme für
Frauen, sondern an eine grössere Anzahl
von Teilnehmerinnen in den bestehenden
Kursen innerhalb und ausserhalb der Bun-
desverwaltung.
4. Die Aufgabenverteilung an kaufmänni-
sehe Angestellte mit Lehrabschluss muss
überprüft werden. Das heisst mit anderen
Worten, dass in den Verwaltungsberufen un-
abhängig vom Geschlecht die verschiede-
nen Aufgaben gleichmässig zugeteilt wer-
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den sollen, so dass Frauen nicht nur in der
Ausfertigung, sondern auch in der Sachbe-
arbeitung eingesetzt werden und damit glei-
che Aufstiegschancen haben wie die Man-
ner.
Es ist klar, dass schon kleine Fortschritte auf
diesen Gebieten ein Umdenken auf Seiten
der Männer erfordern und dass gleichzeitig
die Frauen Mut fassen müssen, mehr Ver-
antwortung zu übernehmen.
Die Stabsstelle für Frauenfragen ist generell
interessiert, welche Probleme Frauen an ih-
ren Arbeitsplätzen beschäftigen. In einem
späteren Zeitpunkt ist daher eine Befragung
vorgesehen. Da aber nicht nur Frauen, son-
dem auch Männer am Arbeitsplatz Schwie-
rigkeiten haben können, wird sich die Umfra-
ge nicht auf die Frauen beschränken. Wer
sich schon jetzt an die Stabsstelle für Frau-
enfragen wenden möchte, kann das jeder-
zeit tun (Telefon 031/61 62 67). (Vgsj

Ungleiche Hebeleistung -
gleicher Lohn?
Unter dem irreführend neutralen Titel «Glei-
eher Lohn für gleichwertige Arbeit - eine
Übersicht» hat der Zentralverband Schwei-
zerischer Arbeitgeber-Organisationen offen-
bar unter dem Schock der Abstimmung vom
14. Juni eine 50seitige Broschüre herausge-
bracht, die man gleich zum Abfall werfen
könnte, wenn sie nicht dermassen ärgerlich
wäre. Angeblich geht es unvoreingenom-
men darum, «auf Fragen, wie sie sich im Be-
reich des Lohngleichheitsprinzips stellen,
vernünftige, gerechte und praktikable Ant-
worten zu finden». Was da vorliegt, ist eine
Art zynischer Katechismus für Bosse. Als
Autor zeichnet Stephan Hegner, Rechtsan-
wait. Wessen Rechte er vertritt, ist keine Fra-
ge.

Dem Arbeitgeberverband ist offenbar schon
die Vorstellung ein Graus, es könnte jetzt ei-
ne unverschämte Frau auf die Idee kommen,
den gleichen Lohn zu verlangen wie ein ähn-
lieh belasteter Kollege. Darum wird abgewie-
gelt und gepredigt, Lohnvergleiche seien
doch kaum je durchführbar, weil die konkre-
ten Verhältnisse stets von unzähligen unver-
gleichbaren Faktoren abhängig seien. Mit
Nachdruck wird darauf hingewiesen, dass
einzig die Lohndifferenzierungen aufgrund
des Geschlechts untersagt seien, nicht aber
solche aufgrund anderer, nicht geschlechts-
spezifischer Kriterien (gottlob!). Das führt
ganz logisch zur Feststellung, dass es eben
gute Gründe habe, wenn Frauen nun einmal
weniger verdienen: Frauen sind schwächer
und erst noch häufiger krank als Männer.
Ausserdem haben sie im Durchschnitt eine
schlechtere Ausbildung genossen - und viel-
leicht, wer weiss, sind sie auch noch düm-
mer?

Die Aufklärungsschrift gebärdet sich recht
wissenschaftlich. Wer wollte nicht kapitulie-
ren, wenn es heisst, Frauen hätten schein-
bar eine um 30 Prozent niedrigere physische
Arbeitskapazität (dieser «Befund» stützt sich
auf Studien der maximalen Sauerstoff-Auf-
nahmekapazität männlicher und weiblicher
Versuchspersonen). Erschlagen hat mich
auch, dass ich offenbar nur über 50 bis 70
Prozent der Hebekapazität eines Mannes
verfüge...
Dass der Kampf um gleichen Lohn hart ist,
muss man Frauen bestimmt nicht mehr lan-
ge erklären oder gar beweisen. Man empfin-
det es aber als einen Schlag ins Gesicht,
wenn Jurist Hegner doziert, das (nun end-
lieh) verfassungsmässige Recht auf glei-
chen Lohn für gleichwertige Arbeit sei ein
Recht, auf das freiwillig verzichtet werden
könne... e. s.
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